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Spät am Abend kann er die Verwundeten, die er mit sich führt,
in der jüdischen Zone abliefern.

Ostern 1948 in Bethlehem... Der Ironie zum Trotz, die aus der
Zusammenstellung dieses Datums, des Ortes und der Vorgänge
spricht, lohnt es sich, auf das Beispiel hinzuweisen, das unter den
gegebenen Umständen vom arabischen Roten Halbmond gegeben
worden ist. Zeigt nicht seine grossmütige Geste, dass die Idee und
der Geist des Roten Kreuzes lebendig und fruchtbar sind?

Vom Redaktor notiert...
Das grosse Fest der Jahrhundertfeier unserer Bundesverfassung ist vorbei,

die vielen — selbst nach Meinung gut bürgerlicher Leute allzu vielen —
hochpatriotischen Reden sind verrauscht. Jetzt sind die Kantone an der Reihe, und
festfreudig, wie wir Schweizer nun einmal sind, lässt man sich in den Ländern
die Gelegenheit natürlich nicht entgehen. Was wird schliesslich von der Festerei
und Rederei übrig bleiben? Es macht den Anschein, dass es nicht allzuviel
sein werde. Immerhin bietet die Hundertjahrfeier wenigstens den Journalisten
in der Saure-Gurkenzeit noch einigen Stoff, der denn auch nach allen Regeln
der «Schreibkunst» breitgetreten wird. Auf den Umstand, dass sich die
Besiegten von 1848 heute als die Sieger und unter offensichtlicher Fälschung der
Geschichte sogar als die Schöpfer des Bundesstaates aufspielen, ist bereits
hingewiesen worden. In dieser Beziehung steht allen voran das katholische
«Vaterland» in Luzern, wo die Drahtzieher des Sonderbundes regierten, gegen
den liberalen Fortschritt die Intervention des Auslandes anriefen und so zu
Landesverrätern wurden, die eigentlich den Strang, das Schwert oder die Kugel
verdient hätten. Das hindert das «Vaterland», das allen Grund zu betretenem
Schweigen hätte, nicht, noch am 20. Juli 1948 einen Leitartikel zu bringen, der
mit folgendem Erguss eingeleitet wird:

« Ohne Unterschied der Konfession und der Partei feiert dieses Jahr
das Schweizervolk seine 100jährige Verfassung. Mit vollem Recht preisen
wir das Grundgesetz unseres Staatswesens, denn es ist ein Werk des
Masses und der Vernunft. Deshalb hielt es auch allen Stürmen eines
Jahrhunderts stand. Die Männer, die vor hundert Jahren die
Bundesverfassung schufen, haben solid gebaut. Sie verdienen und erhalten
deshalb unsern Dank.»

Die Arbeiterschaft darf sich durch diese offenbare Geschichtsfälschung nicht
dumm machen lassen. Wie die Dinge vor 100 Jahren wirklich lagen, kann an
Hand dokumentarischen Materials in der Schrift « Der Freiheitskampf der neuen
Zeit» von Redaktor P. Schmid Ammann nachgelesen werden. Sie gehört in die
Hand jedes Gewerkschafters. (Preis Fr. 9.60, Verlag der «Nation», Postfach
30621, Chur).

Gesetz und Recht
Bilden Gratifikationen und Herbst- träges seien, mit andern Worten, ob
Zulagen Bestandteile des Lohnes? diese beiden Verdienstpositionen im

Das Schiedsgericht hat zu entschei- vorliegenden Vertrage geregelt sind
den, ob die Gratifikationen und oder nicht. Was im Kollektivarbeits-
Herbstzulagen Bestandteile des Lohnes vertrage nicht geordnet ist, steht aus-
im Sinne des Kollektivarbeitsver- serhalb des Vertrages, und die Par-
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